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Anlage 6 zu § 21 Abs. 2 Nr. 3 GFG 2007

Gemeinden Betrag EUR 

Bad Lippspringe, Stadt 128.100
Gangelt 259.707
Geilenkirchen, Stadt 338.857
Gütersloh, Stadt 851.568
Harsewinkel, Stadt 128.100
Herford, Stadt 128.100
Kalkar, Stadt 128.100
Lotte 219.854
Mönchengladbach, krfr. Stadt 128.100
Niederkrüchten 297.706
Paderborn, Stadt 1.172.430
Selfkant 237.278
Wegberg, Stadt 128.100 

Summe 4.146.000

Anlage 7 zu § 29 Abs. 3 GFG 2007

Anteile und Auszahlungstermine der Zuweisungen 
nach § 29 Abs. 3 im Haushaltsjahr 2007

Beschreibung Auszahlungstermin

ein Achtel der Zuweisungen
nach § 29 Abs. 3 GFG 30. Januar

ein Viertel der Zuweisungen 
nach § 29 Abs. 3 GFG 29. März

ein Viertel der Zuweisungen
nach § 29 Abs. 3 GFG
einschließlich Verrechnung 
hälftiger Ausgleichsbeträge 
nach § 34 GFG 28. Juni

ein Viertel der Zuweisungen 
nach § 29 Abs. 3 GFG 27. September

ein Achtel der Zuweisungen
nach § 29 Abs. 3 GFG
einschließlich Verrechnung 
hälftiger Ausgleichsbeträge 
nach § 34 GFG 21. Dezember
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Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans

des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr 2007

(Haushaltsgesetz 2007)
Vom 30. Januar 2007

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans

des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr 2007

(Haushaltsgesetz 2007)

Abschnitt 1
Feststellung des Haushaltsplans

§ 1
Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushalts-
plan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haus-
haltsjahr 2007 wird in Einnahme und Ausgabe auf 
49 619 522 100 Euro festgestellt.

Abschnitt 2
Besondere Regelungen zu den Einnahmen

§ 2
Kreditmittel

(1) Kreditermächtigung

Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Deckung 
der Ausgaben des Haushaltsplans 2007 Kreditmittel bis 
zum Höchstbetrag von 3 408 000 000 Euro aufzunehmen. 
Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassen-
lage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den 
gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen.

(2) Umfang der Kreditermächtigung

Der Kreditermächtigung nach Absatz 1 wachsen die Be-
träge zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2007 fällig wer-
denden Krediten zu, deren Höhe sich aus Nummer 4.2 
der Finanzierungsübersicht ergibt. Außerdem darf das 
Finanzministerium über die Ermächtigung nach Ab-
satz 1 hinaus Kredite aufnehmen

1.   zur Anschlussfinanzierung vorzeitig getilgter Darle-
hen und

2.   zur Anschlussfinanzierung von im Haushaltsjahr 
2006 aufgenommenen kurzfristigen Krediten, die im 
Haushaltsjahr 2007 fällig werden,

soweit diese über die in der Finanzierungsübersicht aus-
gewiesenen Beträge hinausgehen.

(3) Umfang der Kreditermächtigung in besonderen 
Fällen

Die Kreditermächtigung nach Absatz 1 erhöht sich fer-
ner insoweit, als die Darlehen aus Mitteln des Bundes, 
der Bundesagentur für Arbeit und sonstiger Stellen die 
im Haushaltsplan veranschlagten Beträge überschreiten.

(4) Besondere Kreditgeschäfte

Im Rahmen der Kreditfinanzierung kann das Finanzmi-
nisterium auch ergänzende Vereinbarungen treffen, die 
der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Er-
zielung günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken 
bei neuen Krediten und bestehenden Schulden dienen. 
Das Vertragsvolumen für das laufende Haushaltsjahr 
darf die Summe von 2 000 000 000 Euro nicht überschrei-
ten. Auf diese Grenze werden Verträge nicht angerech-
net, die Zins- oder Währungsrisiken verringern oder 
ganz ausschließen.


